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Vorwort

„Habent sua fata libelli.“

Dieses Sprichwort des Terentianus Maurus, wohl vom Ende des 2. Jahrhun-
derts n. Chr., bezieht sich in seiner vollen Länge auf die Rezeption von Texten
und hebt die Unterschiede hervor, die dadurch entstehen, dass Bücher je nach
dem Verständnis des Lesers (pro captu lectoris) verschieden aufgenommen wer-
den. Daneben hat aber auch die zitierte – sprichwörtliche – Kurzfassung gerade
zu Beginn eines Vorworts ihre Berechtigung. Denn in einem unmittelbar wört-
lichen Sinne verstanden hat sie die Entstehung von Büchern selbst im Blick.

Auch das nun (endlich) vorliegende Werk hat seine eigene Geschichte. Als ich,
angeregt durch meinen Doktorvater Prof. Dr. Adolf Laufs und dessen – damali-
gen – Assistenten Dr. Bernd-Rüdiger Kern, 1986 eine Darstellung des Lebens
und Werks von Bernhard Windscheid in Angriff nahm, war nicht abzusehen, dass
ihre Fertigstellung weit über den 100. Todestag Windscheids (26.10.1992) hinaus
Zeit in Anspruch nehmen würde. Immerhin ist es gelungen, noch mit deutlichem
Abstand vor seinem 200. Geburtstag (26.6.2017) einen „Knopf“ (Originalton
meines Vaters) an den Text zu machen.

Ebenso wie mein – leider Anfang des Jahres verstorbener – (erster) Doktor-
vater Prof. Laufs und wie Prof. Kern, der die Betreuung dieser Arbeit über viele
Jahre hinweg übernommen hat, bin ich der Überzeugung, dass die wissenschaft-
liche Leistung einer historisch bedeutenden Person nicht von ihrem Leben ge-
trennt gesehen und beurteilt werden kann, ja dass ohne genauere Kenntnis der
Person und ihres (Er-)Lebens eine reflektierte Aussage über das Werk, wenn sie
auch nicht unmöglich sein mag, so doch sehr erschwert wird. Meinen beiden
Doktorvätern bin ich für ihre nicht nachlassende Begleitung meiner Arbeit zu
großem Dank verpflichtet.

Diese Überzeugung findet ihren Niederschlag nicht zuletzt im Aufbau des Bu-
ches: Lebens- und Werkgeschichte wechseln sich nicht nur der – hoffentlich –
lebendigeren Lesbarkeit wegen ab, sondern die gewählte Abfolge der Abschnitte
soll dazu dienen, die jeweilige Beziehung von Lebensphase und wissenschaftlich-
literarischer Produktion deutlich zu machen. Bereits die äußeren Daten rechtfer-
tigen m. E. den gewählten Aufbau. So kann der Privatdozentenzeit Bernhard
Windscheids in Bonn seine Monographie über die Ungültigkeit von Rechtsge-
schäften nach den Regeln des Code Civil zugeordnet werden, der Zeit in Basel
seine – weiteren – Überlegungen zur schuldrechtlichen Figur der „Vorausset-
zung“, dem entscheidend wichtigen Abschnitt seines Wirkens in Greifswald die



Diskussion über den Wechsel von der – prozessualen – „actio“ zum – materiell-
rechtlichen – „Anspruch“, seinen Münchener Jahren Konzeption und Abfassung
seines Lehrbuchs des Pandektenrechts, und schließlich fällt in seine abschlie-
ßende Zeit in Leipzig die von ihm als Höhepunkt seines Wirkens empfundene
Mitarbeit bei der Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuches. Darüber hinaus ent-
sprechen diesen Abschnitten auch wesentliche innere Entwicklungsschritte. So
setzte die Beschäftigung mit dem französischen Recht in Bonn auf hohem Ni-
veau ein, um dann in Basel abzunehmen und in Greifswald vollends auszulaufen.
Tat sich Windscheid seit seiner Dissertation zum SC Velleianum in Bonn und der
„Erfindung“ der Voraussetzung bis in die Greifswalder Zeit hinein im Wesent-
lichen als Systematiker des vorgefundenen Rechts hervor, so führte in Greifswald
weniger seine zusätzliche Verpflichtung zur Lehre auch des Prozessrechts als
vielmehr seine Bekanntschaft und Freundschaft mit Georg Beseler dazu, dass
Windscheid auf seine zurückhaltende Art zu einem Erneuerer des römischen
Rechts und begeisterten Verfechter der Vereinigung römisch- wie deutschrecht-
lich-tradierter Institute in einem einheitlichen deutschen Gesetzbuch wurde. Nur
unter diesem Vorzeichen kann auch sein Vorhaben eines „Lehrbuchs des Pandek-
tenrechts“, das dann in München Gestalt annahm und auch – in erster Auflage –
vollendet werden konnte, verstanden werden. Und wäre Windscheid dieses be-
deutende Werk nicht gelungen, so hätte er sich auch nicht in so selbstbewusster
Weise persönlich als Mitglied der ersten Kommission am Entstehen des neuen
Gesetzbuches beteiligen können.

Die Entwicklung anhand möglichst vollständig recherchierter ungedruckter
Quellen, nicht zuletzt von Bernhard Windscheids eigener Hand, nachzuzeichnen
und damit ein biographisch-fundiertes, kritisches Bild zunächst der Person Bern-
hard Windscheids als eines Professors, Juristen und Bildungsbürgers des 19. Jahr-
hunderts wie auch seines persönlichen wie wissenschaftlichen Umfeldes, aber
auch seines Werks zu entwickeln, habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Ohne die
große Offenheit, mit der mir insbesondere die in Münster lebenden Nachfahren
Windscheids begegnet sind und es mir ermöglicht haben, sämtliche dort noch
vorliegenden ungedruckten Texte, insbesondere zahlreiche Briefe, einzusehen, zu
exzerpieren und auszuwerten, wäre dieser Ansatz zum Scheitern verurteilt gewe-
sen. Daher bedanke ich mich, stellvertretend für alle Windscheid-Nachfahren,
insbesondere bei Herrn Dr. Bendix Trier und seiner Ehefrau Christiane für die
gastliche Aufnahme in Münster, die mir vor mittlerweile Jahrzehnten zuteil ge-
worden ist, und noch mehr für die große Geduld, die sie mit mir und meinem
Werk bis zu seiner Vollendung hatten.

Auch wenn der Schwerpunkt der Arbeit – anders als etwa bei den zahlreichen
Arbeiten von Ulrich Falk – nicht auf der Diskussion der Windscheidschen Dog-
matik und ihrer Einordnung in die Wissenschaftsgeschichte liegt, so soll doch
auch dieser Text, wenn auch auf anderem Wege, dazu beitragen, das überkom-
mene Klischee vom phantasielosen Begriffsjuristen und absoluten (Rechts-)Posi-
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tivisten Windscheid von Grund auf infrage zu stellen. Insbesondere diesem
Zweck dient der Versuch, Windscheid in seiner Zeit zu sehen und aus dieser he-
raus zu interpretieren – aus einer Zeit des Übergangs vom Juristenrecht – jeden-
falls, soweit es das gemeine Recht betrifft, – zum normierten Recht und zugleich
von vorkonstitutionellen Vorstellungen über den Konstitutionalismus bis zur
Herrschaft des von gewählten Volksvertretern beschlossenen Gesetzes.

Zuletzt habe ich weiteren Dank zu sagen. Er ist zunächst der Reinhold-und-
Maria-Teufel-Stiftung wie auch besonders der Studienstiftung des Deutschen
Volkes geschuldet, die mir beide mit namhaften finanziellen Beträgen die Zeit
zur Recherche und die Möglichkeit verschafft haben, einen Teil dieser Zeit in
ausgedehnte Archivreisen zu investieren. Weiter gebührt Dank den zahlreichen
Mitarbeitern in den west- wie – zur damaligen Zeit noch im zweiten deutschen
Staat gelegenen – ostdeutschen Archiven, Bibliotheken und Instituten. Sie ließen
mir stets – im Osten zuweilen nach prüfendem Blick und Gespräch – jegliche
Unterstützung angedeihen. Schließlich bedanke ich mich bei der Juristenfakultät
Leipzig sowohl für die Möglichkeit, im Rahmen von Veranstaltungsreihen und
Vorträgen meine Gedanken einer kollegialen Diskussion zu stellen und daraus
Anstöße zum Fortgang der Arbeit zu erhalten, als auch für die Annahme der Ar-
beit als Dissertation und beim Verlag für deren Aufnahme in die rechtshistorische
Reihe.

Last but not least geht mein Dank an meine eigene Familie. Es war schon von
meinen Kindern viel verlangt, dass sie, solange sie im Hause waren bzw. noch
sind, ihren Vater stets neben der gewöhnlichen beruflichen Tätigkeit auch noch
mit dem vorliegenden Werk teilen mussten. Noch mehr gilt dies für meine liebe
Frau, die nicht nur auf manche gemeinsame Zeit verzichten musste, sondern mir
auch von Anfang an bis heute stets eine liebevoll-bestimmende Hilfe – auch in
vielen praktischen Handreichungen – war und die nicht zuletzt wegen ihrer nicht
nachlassenden Anteilnahme einen nicht hoch genug anzuschlagenden Anteil an
der Fertigstellung dieser Arbeit hat. Für Eure Geduld, Anteilnahme und Liebe
herzlichen Dank!

Weil der Stadt, im Juni 2014 Friedrich Klein
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1. Teil

Einführung:
Würdigungen und Windscheid-Bild nach 1892

Am 26. Oktober 1892 morgens um 2 Uhr1 stirbt in Leipzig im Alter von 75
Jahren und drei Monaten der Ordinarius und erste Professor an der Leipziger
Juristenfakultät Geheimrat Dr. Bernhard (von) Windscheid.

Schon mit dem Todestag beginnt die Reihe der Würdigungen, die, zunächst in
der Form von Nachrufen, später dann in biographischen Reden, Aufsätzen oder
größeren Arbeiten, sich um die wissenschaftliche Einordnung dieses bedeuten-
den Pandektisten und berühmten Rechtslehrers bemühen.

Die Nationalzeitung vom 27. Oktober 1892 nennt2 ihn „eine[n] der ausge-
zeichnetsten und beliebtesten akademischen Lehrer, . . ., der scharfsinnigsten und
gedankenreichsten Forscher“ und „eines der maßgebendsten Mitglieder“ der
Kommission zur Schaffung eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche
Reich, der er von ihrer Einsetzung 1874 an bis 1883 „seine Hauptarbeit gewid-
met“ habe. Er sei ein „treue[r] Genosse“ der nationalliberalen Partei gewesen
und habe „an der Entwickelung des Vaterlandes in nationalem und gemäßigt libe-
ralem Sinne lebhaftes thätiges Interesse“ genommen. Ihn, den geborenen Katho-
liken, habe die „Abneigung gegen den Ultramontanismus und die neueste Ent-
wicklung der römischen Kirche zu den Altkatholiken geführt.“ Eine Hamburger
Tageszeitung3 rühmt „die meisterhafte Construction der Rechtsinstitute und ihre
klare, folgerichtige Entwickelung“ in Windscheids Pandektenlehrbuch, durch die
jenes Werk von „epochemachender Bedeutung“ „nachhaltige[n] Einfluß auf die
Jurisprudenz wie die Justiz“ erlangt habe. So sei Windscheid neben Rudolf
v. Ihering der „glänzendste Vertreter des Römischen Rechts“ gewesen, eine Paral-
lele, die sich schon durch die nahe beieinander liegenden Todestage4 beider Ju-
risten aufdrängte und von den meisten späteren Autoren übernommen wurde.

1 Siehe Traueranzeige des Schwiegersohns Dr. Fritz Bendixen und dessen Frau Grete
geb. Windscheid Hamburg, 26. Oktober 1892, in einer Hamburger Tageszeitung, Privat-
besitz Dr. Trier, Münster.

2 1. Beiblatt zu Nr. 599 unter „Kunst, Wissenschaft und Literatur“.
3 Artikel „� Bernhard Windscheid“ vom 26. oder 27. Oktober 1892 im Privatbesitz

Dr. Trier, Münster.
4 Rudolf (seit 1872 von) Ihering, geb. am 22.8.1818, starb am 17.9.1892 in Göttin-

gen.



Damit sind die großen Bereiche, auf die sich eine Betrachtung von Leben und
Werk Bernhard Windscheids richten muss, bezeichnet: Es geht um Forschung,
Lehre und Einfluss, um seine Schriften und seine Mitarbeit am entstehenden BGB
sowie um die Frage nach seiner Haltung zu Politik, Religion und Philosophie.

Die Antworten, die darauf gefunden wurden, sind unterschiedlich. Besonders
bei der Wiedergabe und Einordnung der früheren Texte ist der Charakter der je-
weiligen Würdigung zu beachten. Handelt es sich um einen der zahlreichen
Nachrufe der Jahre 1892/93 aus dem In-5 und Ausland6, auf deren „pietätvoll-
paränetischen Ton“ Landsberg hinweist7, um spätere Erinnerungen und Bewer-
tungen aus dem Schüler-8 oder Familienkreis9, eine allgemeine biographische
Vorstellung10 oder die Einordnung in die Entwicklung der Rechtsgeschichte11?
Zu berücksichtigen ist auch die eigene Position des Verfassers – hier etwa Max
Rümelins12 Zugehörigkeit zur Tübinger Schule der Interessenjurisprudenz13 –
sowie die Tatsache, dass bis in die jüngere Vergangenheit die ausführlicheren
Auseinandersetzungen14 mit Windscheids Leben und Werk im Kern aus den Jah-
ren 193915 und 194216 stammen. Erst seit den achtziger Jahren des letzten Jahr-

18 1. Teil: Einführung

5 Hier sind zu nennen Dove, Rudolf von Ihering und Bernhard Windscheid (1893);
Eck, Bernhard Windscheid � (1892) und ders., Zur Feier des Gedächtnisses von
B. Windscheid und R. v. Ihering (1893); Kohler, Windscheid (1893), ders., Windscheid
und Ihering (1893) und dazu Dreyer, Zu den Urtheilen (1893); Kuntze, Bernhard Wind-
scheid, Leipziger Tageblatt (1892), ders., Bernhard Windscheid �, Sächsisches Archiv
(1892), und ders., Ihering, Windscheid, Brinz (1893); Landsberg, Bernhard Windscheid,
Die Nation (1892), ders., Rudolf v. Ihering und Bernhard Windscheid, Allgemeine Zei-
tung (1892); Wulfert, Rez. Eck, Zur Feier (1893).

6 Hagerup, Ihering – Windscheid (1893); Leonhard Nachruf (1893); Rivier, Rudolf
von Ihering and Bernhard Windscheid (1893).

7 Landsberg, Geschichte, Noten (1910) S. 363 Note 1.
8 R. Schmidt, Bernhard Windscheid (1909), ders., Zu Windscheids hundertjährigem

Geburtstag (1917).
9 Paul Oertmann, als Ehemann von Windscheids Tochter Charlotte dessen Schwie-

gersohn, Windscheids Lebensgang (1904), ders., Windscheid als Jurist (1904) in seiner
Ausgabe von B. Windscheids Reden und Abhandlungen; dazu Zirndorfers Rezension in
der Frankfurter Zeitung (1905); Käthe Windscheid, Bernhard Windscheids älteste Toch-
ter, Erinnerungen (1928).

10 Landsberg, Windscheid (1898); beschränkt auf Windscheids Heidelberger Zeit
Bekker, Vier Pandektisten (1903) S. 187–192 u. 201 f.

11 Landsberg, Geschichte (1910), Text S. 854–865, Noten S. 361–364.
12 M. Rümelin, Bernhard Windscheid (1907).
13 Siehe dazu Kleinheyer/Schröder, Juristen (2008) S. 530 m. w. Nachw.
14 Hinzuweisen ist aus der „Zwischenzeit“ noch auf die Kurzbiographie von Rose-

marie Jahnel (1978) und den ebenfalls nicht umfangreichen aber wertvollen biographi-
schen Artikel Jan Schröders, Bernhard Windscheid, seit 11975, zuletzt 52008.

15 Wolf, Bernhard Windscheid, in: Große Rechtsdenker . . ., 1. Aufl. 1939, 2. Aufl.
1943, zitiert wird, wo nicht anders angegeben, die 4. Aufl. 1963.

16 Wieacker, Bernhard Windscheid, Urfassung 1942, leicht geänderte – wenn nicht
anders angegeben die zitierte – Fassung 1959.



hunderts ist eine erneute Diskussion um die Person Windscheids und dessen
Leistung lebendig geworden.17

In der Beschreibung von Windscheids Charakterzügen und Anlagen sind sich
die früheren Autoren sehr weitgehend einig. Allgemein gelobt wird sein Fleiß,
seine Stärke des logischen Denkens, seine Neigung zur gedanklichen Ordnung
und Gründlichkeit sowie sein Pflichtgefühl.18 Ebenso unstreitig erscheint sein
Mangel an Phantasie und schöpferischer Intuition.19 Sein äußeres Auftreten wirkt
ernst, gemessen, würdevoll,20 manchem kühl,21 während andere auf seinen füh-
lenden Kern, nämlich Milde, Güte, Bescheidenheit, fast Sentimentalität hinwei-
sen.22 Diesen melancholischen oder auch schwermütigen Grundton führen die
einen23 auf das väterliche Erbe zurück, während andere24 einen im Laufe der
Jahre erlittenen Verlust an „rheinländischem Frohsinn“ vermuten. Ein solcher
Charakterzug mag erklären, dass Windscheid als wenig scharf geschnittene, eher

1. Teil: Einführung 19

17 Zu nennen sind hier insbesondere die Arbeiten und Artikel von Ulrich Falk, Ein
Gelehrter wie Windscheid (1989); ders., Ein Gegensatz principieller Art (1990); ders.,
Das letzte Wort der deutschen Rechtswissenschaft. Zur Rechtslehre Bernhard Wind-
scheids (1991); ders., Der wahre Jurist und der Jurist als solcher. Zum Gedenken an
Bernhard Windscheid (1993); ders., Der Gipfel der Pandektistik, Bernhard Windscheid
(1817–1892) (2009); Bernd-Rüdiger Kern, Windscheid, Josef Hubert Bernhard (1998);
Bernd Klemann, Sieben kleine Beiträge für eine Windscheid-Biographie (1991); Jürgen
Ober, Bernhard Windscheid und die Reinigung des römischen Rechts (1989); Joachim
Rückert, Bernhard Windscheid und seine Jurisprudenz „als solche“ im liberalen Rechts-
staat (1817–1892) (1992).

18 Eck, Bernhard Windscheid (1892) S. 186 u. ders., Zur Feier (1893) S. 19, S. 38;
Kuntze, Bernhard Windscheid, Leipziger Tageblatt (1892) u. ders., Bernhard Wind-
scheid �, Sächsisches Archiv (1893) S. 675; Leonhard, Nachruf (1893) S. 269 u. S. 272;
Landsberg, Bernhard Windscheid, Die Nation (1892) S. 85, ders., Rudolf v. Ihering und
Bernhard Windscheid, Allgemeine Zeitung (1892) S. 1 f.; Oertmann, Lebensgang
(1904) S. IX; M. Rümelin, Bernhard Windscheid (1907) S. 9, S. 11 f.; Wolf, Bernhard
Windscheid (1963) S. 596 u. S. 607; Wieacker, Bernhard Windscheid (1959) S. 184,
S. 189.

19 Ausdrücklich bei Eck, Zur Feier (1893) S. 11 f.; Kohler, Windscheid (1893) S. 57;
Bekker, Vier Pandektisten (1903) S. 187; M. Rümelin, Bernhard Windscheid (1907)
S. 12; Wolf, Bernhard Windscheid (1963) S. 594; Wieacker, Bernhard Windscheid
(1959) S. 189 f.

20 Eck, Bernhard Windscheid (1892) S. 186 u. ders., Zur Feier (1893) S. 8; Lands-
berg, Bernhard Windscheid, Die Nation (1892) S. 86, ders., Rudolf v. Ihering und Bern-
hard Windscheid, Allgemeine Zeitung (1892) S. 2, ders., Geschichte, Noten (1910)
S. 362, Note 1; M. Rümelin, Bernhard Windscheid (1907) S. 9.

21 Wolf, Bernhard Windscheid (1963) S. 607, redet von „marmorkühle[r] sittliche[n]
und ästhetische[n] Welt“.

22 Kuntze, Bernhard Windscheid �, Sächsisches Archiv (1892) S. 675; Landsberg,
Bernhard Windscheid, Die Nation (1892) S. 86; Oertmann, Lebensgang (1904) S. XIX;
Käthe Windscheid, Erinnerungen (1928).

23 Oertmann, Lebensgang (1904) S. IX; Käthe Windscheid, Erinnerungen (1928);
Wolf, Bernhard Windscheid (1963) S. 595.

24 Landsberg, Geschichte (1910), Noten S. 362, Note 1; Schmidt, Bernhard Wind-
scheid (1909) Sp. 100.
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